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Wasserschutz hier: Schutz von Gewässer – Randstreifen  
Ihre Anfrage vom 08.08.2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihre Anfrage bezüglich des Wasserschutzes  
hier: Schutz von Gewässer – Randstreifen wird wie folgt beantwortet: 
 
Frage 1: 
Werden im Rahmen der Bachschauen Verstöße gegen die gesetzlich vorgeschriebenen WRRL 
festgestellt. Wenn ja, welche? Und was wird dagegen unternommen? 
 
Antwort 1: 
Die WRRL gibt Ziele für die Qualitäten von Fließ- und Oberflächengewässern sowie den 
Grundwasserkörpern vor. Im Rahmen der Bachschauen werden i.d.R. nur kleinere Veränderungen 
an den Fließgewässern erfasst, die dann im Nachgang durch behördliches Handeln beseitigt bzw. 
in einen korrekten Zustand gebracht werden. Zur Umsetzung der Vorgaben der WRRL gibt es sog. 
Bewirtschaftungspläne, die die notwendigen Maßnahmen beinhalten, die zur Erreichung des 
„guten Zustands“ notwendig sind. 
 
Frage 2: 
Welche Oberflächen- und Fließgewässer im Kreisgebiet erreichen den vorgeschriebenen „guten 
ökologischen Zustand“ derzeit noch nicht? 
 
Antwort 2: 
Ausweislich der Informationen, die dem GIS-Portal des Landes, dem Wasserrahmenrichtlinien-
Viewer zu entnehmen sind, haben im Kreis Offenbach alle Fließgewässer den „guten Zustand“ 
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noch nicht erreicht. Dies begründet sich u.a. daraus, dass alle bewertungsrelevanten Parameter 
„gut“ sein müssen, um auch insgesamt den guten Zustand zu erreichen. 
 
Frage 3: 
Welche „Eintragsquellen“ sind hauptsächlich als Verursacher von Belastungen bekannt? 
 
Antwort 3: 
Als mögliche/maßgebliche Eintragsquellen kommen zum einen die Kläranlagen in Betracht, da 
diese aufgrund der geringen Wasserführung der Bäche im Kreisgebiet (und damit dem nur 
geringen Verdünnungseffekt) die Wasserqualität belasten. Zusätzlich kommen Stoffeinträge aus 
der Landwirtschaft hinzu, die jedoch aufgrund der uns vorliegenden Daten derzeit nicht quantifiziert 
werden können. 
 
Frage 4: 
An welchen Oberflächen- und Fließgewässer im Kreisgebiet gibt es die Problematik der  
Bewirtschaftung im Randbereich? 
 
Antwort 4: 
Die Problematik der Bewirtschaftung im direkten Randbereich der Fließgewässer besteht praktisch 
überall im Außenbereich, wobei aber im direkten Randbereich Auflagen bzgl. der Düngung sowie 
zum Erhalt standortgerechter Bäume und Gehölze existieren (s.a. § 38 WHG und § 23 HWG). 
 
Frage 5: 
Gibt es Gewässerrandstreifen, die von Kommunen aufgekauft wurden? 
 
Antwort 5: 
Im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen wurden seitens einiger Kommunen auch Flächen im 
Gewässerrandstreifen angekauft bzw. in Landtausch- oder Flurbereinigungsverfahren in Besitz der 
Kommunen überführt. 
 
Frage 6: 
Gibt es Gewässerrandstreifen, deren Aufkauf im Sinne des Wasserschutzes sinnvoll wäre? 
 
Antwort 6: 
Zur Umsetzung der WRRL bzw. von Renaturierungsmaßnahmen ist der Ankauf von Grundstücken 
im Gewässerrandstreifen grundsätzlich zu befürworten, da dadurch die Möglichkeiten zur 
Umsetzung der notwendigen Maßnahmen deutlich verbessert werden. 
 
Frage 7: 
Durch welche Maßnahmen wird der Kreis unterstützend tätig, um die Wasserqualität der Ober-
flächen- und Fließ-Gewässer im Kreisgebiet zu verbessern? 
 
Antwort 7: 
Der Kreis unterstützt bzw. beteiligt sich an Renaturierungsmaßnahmen durch die Untere Wasser- 
und die Untere Naturschutzbehörde, u.a. auch durch finanzielle Unterstützung sowie Beratung zu 
Finanzierungshilfen des Landes. Einzelne Maßnahmen wurden auch direkt als 
Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe an anderer Stelle umgesetzt. 
 
Es besteht die Absicht in Zusammenarbeit mit den Kommunen die noch vorhandenen sog. 
Wanderhindernisse Stück für Stück zu beseitigen, um die von der WRRL geforderte 
Durchgängigkeit der Fließgewässer zu erreichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Claudia Jäger 
Erste Kreisbeigeordnete 


